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7 Spartenspezifische Festlegung Telekommunikation 
 
7.1 Maßnahmen zur Rohrverlegung 
 
7.1.1 Vorgaben 

Die Verlegung der Rohre  ist nach den anerkannten Regeln der Technik und den 
jeweiligen Herstellerangaben auszuführen. 

 
7.1.2 Rohre enden im Schacht 

Der AN muss die Rohre über die Stirnseite in den Schacht einführen. Dazu 
müssen die Adapter mit der Öffnung Ø 110 mm zur Einführung von Kabeln oder 
Rohren mit Ø 50 mm benutzt werden. Pro Öffnung darf nur ein Rohr eingeführt 
werden. Als erstes müssen die Öffnungen im Ring 2 gefüllt werden. Danach Ring 
3 und als letztes Ring 1. Die Rohre müssen im Endausbau min. 25 cm in den 
Schacht gehen. Detailinformationen sind in der Anlage 1.1 zu finden.  

 
 
7.2 Maßnahme zum Schacht setzen 
 
7.2.1 Vorgaben 

Das setzen eines Schachtes ist nach den anerkannten Regeln der Technik und 
den jeweiligen Herstellerangaben auszuführen. 

 
 
7.3 Ansprechpartner bei den Stadtwerken Karlsruhe 

Joachim Glaser:  0721 599-4217 
Martin Ochs: 0721 599-4216 

 




